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(4) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, daß sie Gerüche, Staub 
und Schall nicht in unzumutbarer Weise in andere Räume übertragen.

(5) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Schornsteine eingeführt wer
den; die gemeinsame Benutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung 
und zur Ableitung der Abgase von Gasfeuerstätten kann gestattet 
werden. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage 
gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.

(6) Lüftungsschächte, die aus Mauersteinen oder aus Formstücken 
für Schornsteine hergestellt sind, müssen den Anforderungen an 
Schornsteine entsprechen und gekennzeichnet werden.

(7) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten 
die Absätze 2 bis 6 sinngemäß.

(8) Für Installationsschächte und Installationskanäle gelten die 
Absätze 3 und 4 sinngemäß.

(9) Die Absätze 3, 4, 7 und 8 gelten nicht für Lüftungsanlagen in 
Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen und nicht für 
Lüftungsanlagen innerhalb einer Wohnung.

§39
Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen

(1) Feuerstätten, Verbindungsstücke und Schornsteine oder andere 
Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) sowie Behälter und Rohrleitungen 
für brennbare Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher und 
brandsicher sein und dürfen auch sonst nicht zu Gefahren und 
unzumutbaren Belästigungen führen können. Die Weiterleitung von 
Schall in fremde Räume muß ausreichend gedämmt sein. Verbin
dungsstücke und Schornsteine oder andere Abgasanlagen müssen 
leicht und sicher zu reinigen sein.

(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwas
serversorgung gilt Absatz 1 Sätze 1 und 2 sinngemäß.

(3) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmotore und Verdichter 
sowie Behälter für brennbare Gase und Flüssigkeiten dürfen nur in 
Räumen aufgestellt werden, bei denen nach Lage, Größe, baulicher 
Beschaffenheit und Benutzungsart Gefahren nicht entstehen.

(4) Die Abgase der Feuerstätte sind durch Schornsteine abzuleiten. 
Abgase mit niedrigen Temperaturen sowie Abgase von Gasfeuerstät
ten mit abgeschlossenem Verbrennungsraum, denen die Verbren: 
nungsluft durch dichte Leitungen vom Freien Zuströmen (raumluftun
abhängige Gasfeuerstätten), dürfen auch über andere Abgasanlagen 
über Dach abgeleitet werden. Die Abgase raumluftunabhängiger 
Gasfeuerstätten dürfen unbeschadet Absatz 4 Satz 1 auch durch die 
Außenwand ins Freie geleitet werden, wenn

1. eine Ableitung des Abgases über Dach nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und

2. die Nennwärmeleistung der Feuerstätte 11 kW zur Beheizung 
und 28 kW zur Warmwasserbereitung nicht überschreitet.

Ohne Abgasanlage sind Gasfeuerstätten zulässig, wenn die Abgase 
durch einen sicheren Luftwechsel im Aufsteliraum ohne Gefährdung 
und unzumutbare Belästigungen ins Freie geführt werden. Für 
Gas-Haushalt-Kochgeräte mit einer Nennwärmebelastung von nicht 
mehr als 11 kW genügt, wenn der Aufstellraum einen Rauminhalt von 
mehr als 20 m3 aufweist und mindestens eine Tür ins Freie oder ein 
Fenster, das geöffnet werden kann, hat. Ausnahmen von den Sätzen 1 
und 2 können gestattet werden, wenn Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen können.

(5) Schornsteine und andere Abgasanlagen sind in solcher Zahl und 
Lage und so herzustellen, daß die Feuerstätten des Gebäudes 
ordnungsgemäß angeschlossen werden können.

(6) Brennstoffe sind so zu lagern, daß Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen.

§40
Wasserversorgungsanlagen

Gebäude mit Aufenthaltsräumen dürfen nur errichtet werden, wenn 
die Versorgung mit Trinkwasser dauernd gesichert ist. Zur Brandbe
kämpfung muß eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung

stehen; Ausnahmen können für Einzelgehöfte in der freien Feldflur 
gestattet werden.

§41
Anlagen für Abwasser und Niederschlagswasser

Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die einwand
freie Beseitigung der Abwasser und Niederschlagswasser dauernd 
gesichert ist. Die Anlagen dafür sind so anzuordnen, herzustellen und 
zu unterhalten, daß sie betriebssicher sind und Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

§42
Einleitung der Abwasser in Kleinkläranlagen,

Gruben oder Sickeranlagen

(1) Kleinkläranlagen, Gruben oder Sickeranlagen dürfen nur dann 
hergestellt werden, wenn die Abwasser in eine Sammelkanalisation 
nicht eingeleitet werden können.

(2) Die Einleitung der Abwasser in Kleinkläranlagen oder in 
Gruben ist nur zulässig, wenn die einwandfreie weitere Beseitigung 
innerhalb und außerhalb des Grundstücks dauernd gesichert ist. 
Niederschlagswasser dürfen nicht in dieselbe Grube wie die übrigen 
Abwasser und nicht in Kleinkläranlagen geleitet werden.

(3) Für Stalldung sind Dungstätten mit wasserdichten Böden 
anzulegen. Die Wände müssen bis in ausreichender Höhe wasserdicht 
sein. Flüssige Abgänge aus Ställen und Dungstätten sind in Jauchebe
hälter zu leiten, die keine Verbindung zu anderen Abwasserbeseiti
gungsanlagen haben dürfen.

(4) Gruben und Kleinkläranlagen müssen wasserdicht und ausrei
chend groß sein. Sie müssen eine dichte und sichere Abdeckung sowie 
Reinigungs- und Entleerungsöffnungen haben. Diese Öffnungen 
dürfen nur vom Freien aus zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu 
entlüften, daß Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserbeseitigungsanlagen 
müssen geschlossen, dicht und, soweit erforderlich, zum Reinigen 
eingerichtet sein.

(5) Sickeranlagen und Dungstätten sollen von Öffnungen zu 
Aufenthaltsräumen mindestens 5 m entfernt sein, sie müssen von der 
Nachbargrenze mindestens 2 m entfernt sein.

(6) Offene Dungstätten müssen von öffentlichen Verkehrsflächen 
mindestens 10 m entfernt sein.

§43
Abfallschächte

(1) Abfallschächte, ihre Einfüllöffnungen und die zugehörigen 
Sammelräume sind außerhalb von Aufenthaltsräumen und Treppen
räumen sowie nicht an Wänden von Wohn- und Schlafräumen 
anzulegen. Abfallschächte und Sammelräume müssen aus feuerbe
ständigen Bauteilen bestehen. Verkleidungen, Dämmstoffe und innere 
Wandschalen und Einrichtungen innerhalb des Schachtes und des 
Sammelraumes müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
Der Einbau einer Feuerlöscheinrichtung kann verlangt werden.

(2) Abfallschächte sind bis zur obersten Einfüllöffnung ohne 
Querschnittsänderungen senkrecht zu führen. Eine ständig wirkende 
Lüftung muß gesichert sein. Abfallschächte müssen so beschaffen 
sein, daß sie Abfälle sicher abführen, daß Feuer, Rauch, Gerüche und 
Staub nicht in das Gebäude dringen können und daß die Weiterlei
tung von Schall gedämmt wird.

(3) Die Einfüllöffnungen müssen so beschaffen sein, daß Staubbelä
stigungen nicht auftreten und sperrige Abfälle nicht eingebracht 
werden können. Am oberen Ende des Abfallschachtes ist eine 
Reinigungsöffnung vorzusehen. Alle Öffnungen sind mit Verschlüssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen zu versehen.

(4) Der Abfallschacht muß in einen ausreichend großen Sammel
raum münden. Die inneren Zugänge des Sammelraumes sind mit 
selbstschließenden, feuerbeständigen Türen zu versehen. Der Sam
melraum muß vom Freien aus zugänglich und entleerbar sein. Die


